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Überholt durch andere Vereinbarung oder gesetzliche Regelung!

für den Verwaltungsdienstden Senatsamt

der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft
Landesverband Hamburg-,-

dem Deutschen Beamtenbund
- Landesbund Hamburg -.

dem Deutschen Gewerk
Landesbezirk-

wird gemlß S 94 des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes (HmbPersVG) in der
Fassung'vom 16. Januar 1979 (Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt Seite 17)

folgende Vereinbarung getroffen:

/ Die als Anlage dieser Vereinbarung beigefügte Richtlinie zur Förderung von Frauen
im öffentlichen Dienst ~er Freien und Hansestadt Hamburg wird verbindlich verein-

bart.

Oie Vereinbarung tritt am 1. Januar
Sie kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende - erstmals zum

31. Dezember 1986 - gekündigt werden; sie hat keine Nachwirkung.

Hamburg, den 30. November 1983

Freie und Hansestadt Hamburg
- Senatsamt für den Verwaltungsdienst
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1984 1n Kraft.

Angestellten-GewerksChaftDeutsche
LandesverbandHamDurg-

Deutscher Beamtenbund
- Landesbund Hamburg .

Deutscher Gewerkschaftsbund
Landesbezirk Nordmark

/:
-



~. Jr"~ "". r r ~e"'~ rk~..J.. a&. sbund0-:' "'~:- ~..y ~'""I n

lr~~",,:':- r' ::'., '-"...
,~' '. ::c :' ,': ,,".t

s...nt;..df;li.,,: ".. . i r...:.iburg.

zur Förder\mg von Frauen 1m

Die Beh6rden und Äm~er s~ellen Uberlegungen an, durch welche
personalpo11~ischen und organisatorischen Maßnahmen in ihrem
Zustlndigkei ~sbereich Beiträge zur Gleicha~ellung der Frau
geleis~et werden k8nnen. Sie entwickeln insbesondere Vor-
stellungen darüber, inwiewei~ Frauen kUnft1g in Serufsbe-
reiche einge!Uhrt werden kannen, in denen sie bisher unter-
repräsen~iert waren. Dies gil~ in gleicher Weise !Ur den
Ausbilaungsbereich.

1.

2. Die Behörden und Ämter entwickeln MaBa~~en, mit denen in
ihrem Zuatändigkeitsbereich Frauen motiviert und unterstützt
werden können, sich verstlrk~ um h6herwertige Funktionen
zu bewerben und diese wahrzunebmen.

3. In die zentralen Fortbildungsangebote wird das Thema "Gleich-
stellung der Frau" einbezogen. Insbesondere Fortbildungsver-
anstaltungen, die gezielt auf die Ubernahme von Vorgesetzten-
positionen vorbereiten, werden um Lehr1nhalte erweitert,
die das Bewußtsein tUr diese Problematik stärken und Personal-
entsche idungen zuguns~en von Frauen t6rdern.

4. Zentrale Fortbildungsangebo~e sind so zu ges~~ten, daß
Frauen verstärk~ zur TeiL~ahme mo~iviert werden. Dabei sind
insbesondere neue Formen der Fortbildung zu entwickeln, die
auch Beschä!~1gten m1~ Kindern und Teilzeitbeschät~igten
die Teilnahme erm6gl1chen oder erle1ch~ern.

5. Die Vorgesetzten in der hamburg1schen Verwaltung f5rdern
verstärkt die Te11n~"~e von Frauen an Fortb11dungsveran-
staltungen und ihre Bewerbung um Aufst1egspositionen.

6. Die Beh6rden und Ämter stellen Oberlegungen an, inwieweit
in ihrem Zuständigkeitsbereich Frauen verstärkt zur Teil-
nahme an dezentralen Fortbildungsveranstaltungen mot1 v1ert
werden können, und nehmen auch in die Lebrinhal te der
dezentralen Fortbildungsangebote das Thema "Gleichstellung
der Frau" auf.
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D1e Beharden und Ämter entwickeln
Senatsamt ~Ur den Verwaltungsdien:
stellungen aber Fortblldungsange~
au!grund einer Beurlaubung insbesc
GrUnden vorUbergehend nicht beruf:
W1ed.r~1nst1eg in den Berat zu er:

stellen;
beurlaub"
n.1s Uber

laubte BeschA!t1gt8 offen s
aber das Fo~b~dungSang8bo

F 0 rot b 11 d1mg sv e ran s 'tal 'ttmge n
dienstliche Verans'tal ttmgen
werden den beurlaub~en Besc]
"8bme jedoch nicht gewlhr't.

Bei der Besetzung von haherwertigen Ste~en sind Frauen
- bei gleicher Qua1~1kation wie ihre mH"~' ichen Mitbewerber
in jeder Dienststelle so zu berück.ich~igen, daS sie in
allen Be so läungs-, VergUtunga- und Lohngruppen entsprechend
ihrem .Anteil an der jeweiligen F\mk:'tionsgruppe vertreten
sind. Bei Fests~ellung des Vorliegens der Voraussetzungen
nach Satz 1 bleibt das Mitbestimmungsrecht der Personalräte
\mberUhrt .

Bei Neu-Einstellungen sind weibliche Bewerber bei gleicher
Quali!1ka~ion wie 1hre mH"ft11chen M1~bewerber in jeder
D1ens~s~elle in allen Besoläungs-, VergU~gs- und Lohngruppen
50 zu berUckaich~igen, daß die Uberreprä5enta~ion von Männern
abgebau~ wird. Bei Fes~s~ellung des Vor11egens der Voraus-
5e~zungen nach Sa~z 1 bleib~ das M1tbes~immungsrech~ der
Persona1rä~e unberUhr't.

Stellenausschreibungen ~Ur bislang "typisch männliche" Be- ~
ru!s~elder sind so zu gestalten, daS auch Frauen ausdrUc~ich
davon angesprochen werden.

10.

der Inanspruchnahme ~am111en!reundl1cher Arbe! tsze! ten "
L ~st1egs- und Le! tungspos1 t!onen nicht auszuschließen.

Bei,
sind

Die Behörden werden 1m Abs~d von zwei Jahren gegenüber
dem Sena't Uber ihre Bem~~gen in ihrem Zus'tänd:"gkei 'tsbereich
um die Förderung von Frauen 1m ö!!en'tlichen Diens't berich'ten,
ers'tmals zum 1. Ok'tober 1985; die Persona~'te erhal 'ten Ge-
legenhei't zur S'tellu~gD.h~e zum jeweiligen Berich't. Die
Berich'te sollen Uber alle Bemühungen zur Gleichs'tellung der
Frau Auskunf't geben, Entwicklungen deu'tlich machen und auch
ucer Ak'tiv1tä'ten Aufschluß geben, die nich't zu dem beab-
sich'tigten Er!olg ge!Uhr't haben.

12.

2

1Lf
I~er entw1ckeln in Zusammenarbe1 t
'erwal tungsd1ens~ - Personalamt -
~blldungsangebo~e fUr Beschl!~1~
'laubung insbesondere aus famll1ä:
Ind n1ch~ beru.tstl~1i sind, um 1bJ
len Beruf zu erl.1ch't.rn.

I~ in den Beh6rden und Äm~ern s1cJ
Lde Fortblldungsverans'tal tungen &1
:1g'te offen sind 1md auch s1. re gl
.1d\mg8angebo~ erhalten.

;ü'tungen nach den Absitzen 1 \md
~tungen; BezUge oder Arbe1tsentj
I~en Bescbä.ft1g'ten aus Anlaß der ~
gewährt .

arbeit mit dem
1am't - Vor--
bl.!tig'te , die
am1lilren
um ihnen den

ens't .
'ebote

tern sicherzu-
tungen auch !Ur

sie rege1ml.B1g

von 1st
lauf ende

davon

l:em1't-tmd auch sie

ch den Absitzen 1 und 2 sind
ezüge oder Arbe! tsentgel t
t!g'ten aus ~.:!1laB der Te!l-
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Für die Auswertung und Weiterleitung der Berichtsergebnisse
ist die Leitstelle Gleichstellung der Frau verantwortlich.
Sie wird in Zusammenarbeit m1 t dem Senatsamt !Ur Jen
Ve~ tungsdienst - Personalamt - als Grundlage !Ur den
Bericht ein Erhebungsschema en~1ck.~.

13. Den Dienatstellen und den Personalräten wird empfohlen,
jeweils geeignete Beschäftigte zu benennen, an die sich
Frauen in Gleichstellungs!ragen wenden k~nn.n.
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